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Stadt Aßlar  
 

Änderung des Flächennutzungsplanes für den  
 

Bereich „Aßlar West“ 
 
 
 
 

 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen 
 
 
 
 
Aßlar und Wettenberg, den  25.10.2022 
 zuletzt geändert am  18.04.2023 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB   
 
Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB   
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
 
Amt für Bodenmanagement (19.07.2022) 
Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr (14.06.2022) 
EAM Netz GmbH (13.07.2022)* 
enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH (11.07.2022)*  
Hessisches Forstamt Wetzlar (21.07.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Brandschutz und Rettungsdienst (14.06.2022)* 
Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Infektionsschutz und Umweltmedizin (26.07.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Landrat, Aufsichts- und Kreisordnungsbehörde, Verkehr (29.06.2022) 
Stadt Solms (08.07.2022) 
TenneT TSO GmbH (14.06.2022) 
 
Die in den mit * gekennzeichneten Stellungnahmen vorgetragenen Anregungen betref-
fen nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und werden dort in die Abwägung 
eingestellt. 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen  
 
Hessen Mobil (28.07.2022) 
IHK Lahn-Dill (29.07.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Umwelt, Wasser und Natur (29.07.2022) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (26.07.2022) 
Regierungspräsidium Gießen (21.07.2022) 
Stadt Wetzlar (13.06.2022) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Entwurfsbeschluss  
 
(1) Die Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregun-
gen werden als Stellungnahmen der Stadt Aßlar beschlossen. 
 
(2) Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird als Entwurf zur Offenlage gem. § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen.   
 
(3) Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung 
wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil (28.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Das voraussichtlich zu erwartenden planinduzierte Ziel- und Quellverkehrsaufkommen 
wird berechnet und eine Führung über die vorhandenen Stadtstraßen geprüft. Namhafte 
zusätzliche Verkehrsmengen müssten dann vor allem die Straßen Ziegelhütte und Gei-
senhöll und bei einer zukünftigen Erweiterung auch die Straße Nußholz aufnehmen. 
Dass und warum dies nicht möglich ist, wird in der Begründung zum Entwurf dargelegt.   
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zu 2. bis 20.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und werden dort in die 
Abwägung eingestellt. 
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zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Gegenüber Hessen Mobil und dem Straßenbaulastträger werden keine Forderungen 
auf Schutz gegen Straßenverkehrslärm gestellt. 
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24. 
25. 

 
 
 
 
 
 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zu 23. und 24.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und werden dort in die 
Abwägung eingestellt. 
 
zu 25.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der Name und die Kontaktdaten des Verfassers der Stellungnahme werden unkenntlich 
gemacht. 
 
zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anlage wird hier nicht abgebildet, da sie nur die Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung betrifft, wo sie auch in die Abwägungstabelle eingeflossen ist.  
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IHK Lahn-Dill (29.07.2022) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das Immissionsgutachten ist bereits beauftragt. Die angesprochenen Gewerbebetriebe 
werden mit den in einem Gewerbegebiet zulässigen Emissionen berücksichtigt. Die zum 
Schutz vor Verkehrs- und Gewerbelärm notwendigen Festsetzungen werden in den Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Aßlar-West“ aufgenommen.  
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Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Umwelt, Wasser und Natur (29.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 12 
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zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes „Aßlar-West“ wird wie angeregt 
ergänzt. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abwasserentsorgung ist durch Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der 
Stadt Aßlar vorgesehen. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die „Arbeitshilfe“ ist bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt 
worden. 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Obere Bodenschutzbehörde ist beteiligt. 
 
zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Umweltbericht zum Entwurf des Bauleitplanes wird in dem von der zuständigen Bo-
denschutzbehörde angeregten Umfang ergänzt. 
 
zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
§ 202 BauGB besagt, dass Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgeho-
ben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen ist. Es handelt sich hierbei um eine unmittelbar geltende gesetzliche Vorgabe.  
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Auch der Stadt Aßlar sind aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplanes keine 
schädlichen Bodenveränderungen bekannt. 
 
zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes „Aßlar-West“, dem 
eigentlichen Adressaten, in der Begründung hierzu vermerkt. 
 
zu 12. und 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (26.07.2022) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Sondierung auf Kampfmittel wird rechtzeitig vor Beginn von bodeneingreifenden 
Baumaßnahmen entsprechend den Vorgaben des KMRD durchgeführt. 
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Anlage zur Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flächennutzungsplan „Aßlar West“ - Seite 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen (21.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 18 ff. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Abweichungsantrag wurde gestellt. Der Haupt- und Planungsausschuss der Regio-
nalversammlung Mittelhessen hat dem Antrag am 29.03.2023 stattgegeben. Damit kann 
das Aufstellungsverfahren fortgeführt werden.  
 
zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Leider gibt die Stellungnahme die den räumlichen Geltungsbereich der Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich „Aßlar West“ betreffenden Inhalt der Starkre-
gen-Hinweiskarte nicht wieder.  
Nach der Starkregen-Hinweiskarte weist die nordwestliche Hälfte bis Höhe Villa Drebes 
einen Starkregenindex „schwach“ auf. Südlich der Hangstufe, auf der die Villa Drebes 
steht, ist der Starkregeindex „erhöht“. Dies gilt analog für die nördlichen Teiflächen. Ei-
nen Starkregenindex von „hoch“ vermerkt die Hinweiskarte schließlich im Bereich des 
Bedea-Parkplatzes und des Firmengeländes südlich der Bundesstraße. 
Nach der Örtlichkeit liegt der räumliche Geltungsbereich deutlich oberhalb der Dillaue 
und ist auch bei einem Starkregen nicht überflutungsgefährdet.  
Eine Bestätigung findet diese Annahme in der Darstellung der „Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten“ des HWRM-Viewers, der im Anschluss an das Über-
schwemmungsgebiet HQ100 der Dill zwar eine Eintragung enthält, die aber nicht bis an 
die Bundesstraße heranreicht (Abruf 07.10.2022). 
Weitergehende Untersuchungen sind daher nicht erforderlich.  
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zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist vorgesehen, die Dächer der Mehrfamilienhäuser als Retentionsdächer auszubil-
den und für die Baugrundstücke der Ein- und Zweifamilienhäuser den Regenwasserab-
fluss zu begrenzen. Ob für die Rückhaltung dann Retentionsdächer, Retentionszister-
nen oder ein zweites Leitungsnetz zur Brauchwassernutzung vorgesehen wird oder eine 
Versickerung auf dem jeweiligen Baugrundstück, was aufgrund der topographischen 
Gegebenheiten und der Baugrundbeschaffenheit nicht zwingend vorgeschrieben wer-
den soll, erfolgt, bleibt der jeweiligen Bauherrschaft überlassen.  
Die im Vorentwurf vorsorglich dargestellte Fläche für ein Regenrückhaltebecken west-
lich der Mischbaufläche kann damit entfallen. Sollte sich im Zuge der Abstimmung des 
Entwässerungskonzeptes mit den zuständigen Wasserbehörden die Notwendigkeit er-
geben, für die (reduzierte) Menge anfallenden Niederschlagswassers doch eine Rück-
haltung vorzusehen, wird hierfür eine Unterfluranlage im Straßenraum bzw. im Bereich 
von Stellplätzen gebaut. Besonderer Darstellungen bedarf es hierfür nicht.  
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auch der Stadt Aßlar sind aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplanes keine 
Altlasten o.ä. bekannt. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der Stellungnahme angesprochene Altfläche liegt nach den Eintragungen des in 
der Stellungnahme abgebildeten Kartenausschnittes mehr als 150 m von der Grenze 
des räumlichen Geltungsbereiches entfernt. Sie liegt zudem deutlich tiefer. Und sie liegt 
inmitten des Gewerbeparks.  
Ein Bezug zu der Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Aßlar West“ 
ist nicht ersichtlich. Insofern besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess auch 
keine Notwendigkeit, eine historische Erkundung zu beauftragen.  
 
zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich um einen Textbaustein ohne konkreten Bezug zu dem vorliegenden 
Bauleitplan. Die Stadt Aßlar jedenfalls klammert weder bei der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für den Bereich „Aßlar West“ noch bei ihrer sonstigen Bauleitplanung 
mögliche Bodenbelastungen aus.  
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zu 9.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Vor Beginn der Bebauung wird das Gelände terrassiert. Die jeweils entstehenden Bö-
schungen werden baulich so ausgeführt, dass es in der Folge zu keinen Erosionen kom-
men kann. 
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zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da der das geplante Baugebiet 
hangseitig begrenzende Weg als solcher erhalten bleibt. Er bildet den in der Stellung-
nahme angeregten Erosionsschutzstreifen. Darüber hinaus konnten bei den umfangrei-
chen Bestandsaufnahmen keine Hinweise auf in der Vergangenheit erfolgte Abschwem-
mungen gefunden werden. Solche sind auch den Eigentümern und der Stadt Aßlar nicht 
bekannt. 
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16. 

 
 

zu 11.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da das Gelände vor Beginn der Bebauung terrassiert wird ist mit keinen „bauzeitlichen“ 
Abschwemmungen zu rechnen.  
Die angeregte Heckenpflanzung wird im Bebauungsplan „Aßlar-West“ auf den Bau-
grundstücken entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze festgesetzt. 
Der Begriff der „Freiflächen“ wird in der Stellungnahme leider nicht konkretisiert. Soweit 
hiermit öffentliche Flächen wie z.B. entlang der Planstraßen gemeint sind, werden diese 
dauerhaft begrünt. Soweit die Grundstücksfreiflächen gemeint sind, wird davon ausge-
gangen, dass auch bei den Ein- und Zweifamilienhäusern die jeweiligen EigentümerIn-
nen alle Grundstücksfreiflächen begrünen, ohne dass der Bebauungsplan „Aßlar-West“ 
hierzu besondere Festsetzungen trifft. Die vorliegende Änderung des Flächennutzungs-
planes wird hiervon ohnehin nicht betroffen.  
 
zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz wird Bestandteil des Umweltberichtes. Der „Vorsor-
gende Bodenschutz“ kann dann im Rahmen der Offenlage des Entwurfes der Flächen-
nutzungsplanänderung Stellung nehmen. 
 
zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist vorgesehen, eine verpflichtende Regelung zur vollständigen Begrünung der 
Grundstücksfreiflächen in die Kaufverträge aufzunehmen. Deren Abschluss beruht auf 
Freiwilligkeit und unterliegt damit nicht dem Begründungszwang wie eine Festsetzung.  
Auch hier muss darauf hingewiesen werden, dass der Vortrag die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes nicht betriff. 
 
zu 14.: Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im Umweltbericht zum Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes 
berücksichtigt. 
 
zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 

 
20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Baumerkblatt wird der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes „Aßlar-
West“ als Anlage beigefügt. Auch hier muss darauf hingewiesen werden, dass der Vor-
trag die Änderung des Flächennutzungsplanes nicht betriff. 
 
zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes „Aßlar-West“ wird entsprechend 
ergänzt. 
 
zu 19.: Den Bedenken wird abgeholfen. 
 
Das Regenrückhaltebecken wird an dieser Stelle nicht weiterverfolgt. 
 
zu 20.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Soweit Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen durchgeführt wer-
den müssen, werden Maßnahmen wie z.B. die Anlage von Streuobst auf Extensivgrün-
land gewählt, die Bestandteile der bäuerlichen Landwirtschaft sind und damit auch vom 
Dezernat 51.1 nicht zu beanstanden sein dürften. 
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zu 21. und 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 23.: Der Anregung wird entsprochen. 
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Stadt Wetzlar (13.06.2022) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 


